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Das Konzıl VO Trient hatte sıch nıcht explıziıt 7A DG Diıözese oder W1e€e WIr
heute ZUur Orts- oder Teilkirche geaußert, sondern sıch ın der Auseınan-
dersetzung mıt den Reformatoren auf die Definition des geistlichen Amtes, ın
Iserem Fall des Bıschofsamtes, konzentriert. Der Bischof als oberster und
verantwortlicher Leıter einer Diözese, nıcht das 'olk Gottes 1n der JeweılıgenDiözese, der Amtspriester un! Pfarrer, nıcht die Jeweılıge Gemeınde, standen 1m
Blickpunkt seines Interesses. Das Konzıil wünschte freilich, dass der Bıschof
künftig oberster Seelsorger seıner Dıözese sel, un:! 1n der Folge wuchs enn
auch die Zahl Jener Biıschöfe, die sıch diesem Ziel anzunähern suchten!. Eın
rund für die 1L1UTr teilweise Durchsetzung des Bischofsideals lag 1m Reıich
iın Jjener auf das Hochmittelalter zurückgehenden Verbindung begründet, ach
der der Bischof ZWar geistlicher Vorsteher seıiner Kırche, zugleıich aber auch
Landesherr eines geistlichen Fürstentums WAar („Ottonisches Reichskirchen-
system“” )*. Die AÄussıcht, durch die Wahl ZU Diozesanbischof zugleich Lan-
desfürst werden, machte die Bıstümer 1mM Reich daher bıs Z Säkularisation
für die nachgeborenen Söhne des Adels un! VOT allem der regıierenden Fürsten-
häuser begehrenswert). Bıs ZAGT: Säkularisation stand daher der gyeistliche Fürst
VOTLT dem Seelsorger. uch dort, die Bischöfe landständisch un: nıcht
den Status regıerender Fürsten besaßen, die Bıstümer für den del aus
Gründen der Karrıere un:! für die Landesfürsten ZUr Ausstattung verdienter
Miıtarbeiter begehrenswert. So fehlte CS ZWaar nıe, und das auch 1M spaten18 Jahrhundert, Bıschöfen, die den Idealen VO Trıent entsprechen un
ıhre Bıstümer geistlich führen un:! tormen versuchten‘, doch tielen dafür
erst mıiıt der Sikularıisation entscheidende Hındernisse fort. Ich möoöchte 1mM
Folgenden die Entwicklung der Diıözese der Leitung des Bischofs Z
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geistlichen Größe, also Z Ortskirche, VO Anfang des 19. Jahrhunderts bıs
Z Vorabend des Zweıten Vatikanischen Konzıls skizzieren, auf dem erstmals
deren geistliıches Profil tormuliert wurde. Dies ann allerdings der Kurze
der eıt und des Raumes 1Ur einem einzıgen Aspekt verdeutlicht werden,
nämlich der Entstehung eines Diözesanklerus.

Zu den grundlegenden Gegebenheiten des nachtridentinischen Siäkularklerus
gehörte CS, dass für den Empfang der Weıihe den Besıtz einer Pfründe oder
eines anderen Weıihetitels nachweisen musste?. Die absolute Weıihe, die
Weihe ohne Nachweis auskömmlicher Versorgung, hatte das Konzıil verboten.
Es wünschte eın Ende der vagabundıerenden Kleriker un! sSefIzte sıch damıt
durch Künftig sollte eın Siäkularkleriker mehr ZUur Weihe zugelassen werden,
der nıcht VO Diö6zesanbischof für iıne Diözese ANSCHNOMMEC worden WAT.
Außerdem wurden dıie Geıistlichen Z Residenz verpflichtet, S1e sollten
ıhr Amt persönlich un! nıcht mehr durch einen Stellvertreter wahrnehmen. Der
Säkularklerus wurde damıt stärker als UVO Bischof un:! Diözese gebunden.ber die Vergabe der Pfründen un: damıt der Weihetitel entschieden jedoch iın
den meılsten Fällen ach W1e VOT nıcht die Biıschöfe, sondern Patrone.

Die Biıschöfe hatten aber Ende des 18. Jahrhunderts nıcht 1Ur auf die
Vergabe der geistlichen Stellen, sondern auch auf die Ausbildung des Sikular-
klerus wen1g Einfluss. Denn das Seminardekret VO  - Trient verpflichtete sS1e ZWAarY,
sıch der Heranbildung künftiger Priester wıdmen, CS estimmte aber keines-
WCBS; dass bischöfliche oder trıdentinische Semiıinare den exklusıven Zugang
ZUu Priestertum bildeten. So wurde enn auch der nachtridentinische Sikular-
klerus 1mM Reich 1LL1UT ZU kleinsten Teıil 1ın bischöflichen Semiıinaren herangebil-det Denn deren Einrichtung stieflß oft autf unüberwindbare Fınanzıerungspro-bleme Die Ausbildung des Klerus Wal 1er vielmehr 1mM wesentlichen der
Gesellschaft Jesu verdanken, die Mitteleuropa selıt dem Ende des 16. Jahr-
hunderts mıt einem Netz höherer Schulen (Kollegien) überzogen hatte, be]1
denen vieltach Kurse für Philosophie und Theologie gehalten wurden. Außer-
dem übernahmen Jesuiıten zahlreiche phılosophiısche und theologische Lehr-
stühle bereits bestehenden oder HEG gegründeten Uniiversitäten. Hatten aber
die Bischöfe somıt des triıdentinıschen Seminardekretes faktısch 1Ur be-

Eıinfluss auf die Ausbildung der künftigen Priester®, W: S1e
aufgrund der Bestimmungen des Konzıls 1U  S doch allmählich, WE auch och
begrenzt, Einfluss auf die Besetzung der Pftarreien?. Be1 eintretenden Vakanzen
wurden diese nunmehr nämlıich ausgeschrıieben, die Bewerber VO einer ischöf-
lıchen Kommissıon geprülft un!: ach dem Ergebnis ine Terna aufgestellt, A4UusS$s
der der Patron erst Jetzt seiınen Kandıdaten auswählen konnte. Der Wettbewerb
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bewirkte eiıne Qualitätssteigerung un: reduzierte das Patronatsrecht ZUgunstendes Biıschofs. Dennoch lıtt die Seelsorge Ende des 18. JahrhundertsMangel einer „eftektvollen Diözesandıirektive ”5 die VOT allem durch geziel-
ten Eınsatz gee1gneter Kräfte ach seelsorglichen Gesichtspunkten hätte ZUur
Geltung kommen mussen. 8 Dıie „weıthın lahmgelegte Leitungsfunktion“ (He-gel) des Erzbischofs VOIN öln zeıgte sıch z. B darin, dass VO  - den [01010
Pfarreien des Erzbistums 1Ur 4.() trei besetzen konnte. Und in anderen Bıstümern
Walr die Sıtuation ahnlich.

Die Sıtuation anderte sıch Ende des 18. Jahrhunderts, als einzelne
Staaten daran yingen, aus dem Anspruch auf staatlıche Kırchenhoheit dasKırchenwesen umzubauen, die Kırche stärker als UVO für staatlıche Zieleheranzuziehen und AUS diesem Grunde auch die Diözesangewalt stärken?.
Den Auftakt machte ach der Aufhebung der Gesellschaft Jesu (1773) der
münstersche Staatsmıinister un:! spatere Generalvikar Franz VO  S Fürstenbergmıt der Gründung der Landesuniversität Münster, die die wıssenschaftliche
Ausbildung der künftigen Geıstlichen übernahm, während deren geistlicheBegleitung un:! seelsorgliche Ausbildung nunmehr einem bischöflichen Pries-
tersemınar überwiesen wurde!°. Diese Zweıteiulung 1ın 1ne wıssenschaftliche
Ausbildung einer staatlıchen Studienanstalt un:! 1ne geistlich-pastorale Aus-
bıldung eiınem bischöflichen Priesterseminar tand weIlt über Uunster hinaus
Nachahmung un: bestimmt die Priesterausbildung 1m deutschsprachigen Miıt-
teleuropa bıs heute. Wesentlich weıter gyingen die Mafßnahmen 1ın den habs-
burgischen Ländern, 1774 eıne staatlıch verordnete Studienordnung 1Ns
Leben Lral, die den künftigen Seelsorgern ohne bischöfliche Miıtwirkung eine
stärker praxısorientierte und objektiv zweıtellos verbesserte Ausbildung VOI-
schrieb. och weıter ZIng die 1783 VO Kaıser Joseph I8 angeordnete Eıinrich-
tLung staatlıcher, Generalseminare. Diese sollten die Einheitlichkeit des
künftigen Klerus gewährleisten. Dıie Bischöfe dadurch AaUus der Priester-
ausbildung ausgeschaltet. Ihnen bliebh I11UT die unmittelbare Vorbereitung der
Weıihekandidaten auf die Weihe 1n diözesanen „Priesterhäusern“. Kaıser Leo-
pold ol yab dem bischöflichen Wiıderstand dieses Konzept nach, hobhb 790
die Generalseminare wıeder auf un:! ermöglichte die Rückverlegung der Pries-
terausbildung in bischöfliche Seminare bzw. 1n Ordenshochschulen. Da aber der
Lehrbetrieb bıs ZUur Aufgabe des Josephinischen Systems 1850 ach staatlıch
vorgeschriebenen Lehrbüchern erfolgte, konnte VO  > eiıner bischöflich erant-

Priesterausbildung ın Osterreich LLUTr sehr eingeschränkt dıe ede se1InN.
iıne SaNz andere Entwicklung eıtete das Napoleonische Konkordat VO 1801

eın, das ZWar MT 1m Iınksrheinischen Deutschland Z Geltung kam, aber als
Wegbereıiterin des Zentralısmus gesamtkirchliche Bedeutung CWaNN. Artikel n

HEGEL, Geschichte des Erzbistums Köln, Bd (Köln 162
U GATZ, Die Entstehung des Diözesanklerus, 1 (3ATZ (Anm 395
10 Die Geschichte aller geistlıchen Bıldungsanstalten 1St dargestellt 1N: GATZ (Hge.),Priesterausbildungsstätten der deutschsprachigen Länder zwıschen Aufklärung un! Zweıl-

tem Vatiıkanischem Konzıil (Freiburg
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dieses Vertrages überließ Jjedem Bıschof die Errichtung eines Diözesanseminars,für das der Staat allerdings keine finanziellen Miıttel bereıitstellte. Für ulLlseren
Zusammenhang 1St daran wichtig, dass damit die Priesterausbildung ausschließ-
ıch 1n die Hände des Jeweıligen Diözesanbischofs gelegt wurde Das Konkordat
gng diesbezüglich also weıt ber die Bestimmungen des Irıenter Seminardekre-
tes hinaus un:! 1e16 ın Frankreich einen völlig diözesan- un:! nıcht mehr
benefizienbezogenen Priestertyp entstehen. Diese Bestimmung ertuhr freilich ın
Jenen lınksrheinischen Gebieten iıne Modifikation, die autf dem Wıener Kon-

wıeder deutsche Bundesstaaten kamen. Diese suchten 1ın der Linıe des
müunsterischen Konzeptes die wiıssenschaftliche Priesterausbildung wiıeder
staatlıche Universıitäten oder Hochschulen verlagern. Dies wurde mı1t der
öffentlichen Stellung des Klerus begründet, dessen Qualifikation der Staat
interessiert seın MUSSIie Dieses Konzept Sseiztie sıch 1n der Folge 1n den meısten
deutschen Bundesstaaten durch Das Ausbildungsniveau der Geıistlichen eNTt-
sprach seıtdem dem der übrigen Akademiker und lag deutlich höher als och
1mM 18. Jahrhunderrt. Probleme yab CS allerdings, Wenn Protessoren der Theo-
logıe, die staatliche Beamte I, 1ın Lehre oder Lebensführung VO den
kirchlichen Normen abwichen un! daher AauUus kirchlicher Sıcht für die Priester-
ausbildung nıcht mehr tragbar Die Verurteilung der Lehrmeinungen des
Bonner Dogmatikers Georg Hermes 71831), die der Heılıge Stuhl 1835 aUuS-
sprach un: die die Bonner Theologische Fakultät 1ın eine Kriıse sturzte, VCI-
anlasste ann be] der Beilegung des Kölner Kirchenstreites die Eiınführung jenerFormel, die für Bestellung un: Abberufung eines Hochschullehrers der Theo-
logie auch heute och oilt Dieser edurfte seıtdem VOTr der staatlıchen Bestellungeiner bischöflichen „Missı1o canonıca“. Wourde S1e iıhm ZOgeCN, erlosch seın
Lehrauftrag. Diese Formel, 1ın der beide Seiten ıhrem Recht kamen, bewährte
sıch 1ın der Folge Sıe War aber, WwWI1e der preußische Kultusminister Heıinrich VO
Mühler anlässlich VO Auseinandersetzungen Breslauer Theologieprofesso-
IC  s ach dem Ersten Vatikanischen Konzıil schrıeb, 1Ur auf der Basıs eines
„rücksichtsvollen Verhaltens sowohl des Staates un:! der Kırche, als auch der
Lehrer dieser Fakultäten“ möglıch!.

Dieser Kompromıss enugte allerdings Jenen Kräften nıcht, die ıne stärker
„kirchliche“, ausschließlich bischöflicher Verantwortung erfolgende
Priesterausbildung torderten. Sıe beriefen sıch dafür auf die „norma” bzw.
„TLorma Concılıu Trıdentini“, der sıch ach dem 18517 abgeschlossenen
Bayrıischen Konkordat un:! den spater zwıschen dem Heılıgen Stuhl] un: ande-
LE  > deutschen Bundesstaaten abgeschlossenen Verträgen die Priesterausbildungorlıentlieren sollte. Der Exponent dieser Forderung WAar der Eıchstätter Bischof
ar] August raft VO  - Reisach!?. Mıt der öffentlichen Stellung des Klerus WAalr
diese Absonderung jedoch nıcht vereinbaren. Dıie ausschließlich bischöfliche

12. Dezember 1870 VO  - Mühler Kaıser Wıilhelm I ZIEt. 1N: (CONSTABEL, Dıie
Vorgeschichte des Kulturkampftes. Quellenveröffentlichung 4Us dem Deutschen Zentral-
archıv (Berlın 63—65, hıer

12 Vgl dieser Problematik: (GGARHAMMER,; Semiinarıdee und Klerusbildung be] arl
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Zuständigkeit für die Priesterausbildung ware 1Ur bei einer Irennung VO  z
Kıirche un Staat möglıich SCWCESCN. ber diese stand damals aufßer Betracht.
Die einzelnen Etappen der folgenden Auseinandersetzung können jer nıcht
nachgezeichnet werden. ufs Ganze verlief die Entwicklung aber > dass die
Mehrzahl der Priesteramtskandidaten weıterhın staatliıchen Universitäten
oder Hochschulen studıierte, P S$1Ee aber ın bischöflichen Konvikten wohnten,die ıhnen ine geistlıche Lebenskultur vermittelten und die aszetische Begleitunggarantıerten. In diese Rıchtung zielte auch der römıschem ruck ımmer
ılınter Berutung auf das talsch verstandene Irıdentinum erfolgende Ausbau der
Knabenseminare, deren Alumnen 1n den meısten Fällen ebentalls öffentliche
Schulen besuchten. Dieser Prozess WAalt bıs ZU Ersten Weltkrieg abgeschlossen,wenngleich VO  - oroßer regionaler Vielfalt. SO yab schließlich Diözesen, 1in
denen die Mehrzahl der Priester VO Lebensjahr bıs Z Priesterweihe
diözesane Erzıehungsanstalten durchlaufen hatten, während 1ın anderen, Ww1e

dem städtereichen Erzbistum Köln, die Mehrzahl der Theologen zumiındest
eın Knabenseminar besucht hatte. ufs Ganze gesehen wuchs jedoch bıs ZUu
Ersten Weltkrieg eın Diıözesanklerus VO  3 sroßer Homogenıität heran. Dıies
konnte natürlich Z Verengung tführen un:! oft auch eıner höchst
problematischen Abschottung der Theologen VO  - der übrigen Akademiker-
schaft.

ber nıcht 11UT auf dem Gebiet der Priesterausbildung, sondern auch auf dem
der Besetzung der geistliıchen Stellen SeIzZtie sıch die bischöfliche Zuständigkeıitimmer mehr durch Am Ende des 18 Jahrhunderts herrschte och generell das
Patronatsrecht VOTLT. Es machte ıne eigentliche Personalpolitik fast unmöglich.uch be] der Josephinischen Pfarr-Regulierung, die das Netz der Pftarreien 1mM
Staats- und zugleich 1M Interesse der Seelsorge dichter knüpfte, erhielt jede NEeEUE
Pfarrei oder Quasipfarrei einen Patron®®. Eınen Bruch mıiıt dieser Tradıtion
brachte erst die tranzösische Gesetzgebung lınks des Rheines. Dort wurden ach
Abschluss des Konkordates 1802 alle Benefizien als aufgehoben erklärt. Damıt
erloschen auch alle Patronate!*.

Nach Art 10 des Konkordates, das die Kırche fest 1n den zentralistischen
Einheitsstaat Napoleons ıntegrierte und parallel ZUur Staatsverwaltung Organı-sıerte, stand den Bıschöten dıie Ernennung aller Pfarrer S1e dafür ZWar
nıcht mehr Patrone gebunden, MUsSssten aber für ihre Personalentscheidungdie Zustimmung der Regierung einholen. In Art 14 verpflichtete sıch die Re-
glerung als Ausgleich für die Säiäkularisation des Kırchengutes ZUr ANSCMESSCHNCNHNBesoldung der Pfarrer. Das bischöfliche Ernennungsrecht rachte ZWAar eine
Stärkung der bischöflichen Leitungsfunktion mıiıt sıch, 1n Verbindung mıt den
Organıschen Artikeln VO  - 18072 bewirkte S1e jedoch eıne höchst problematischeVerbeamtung der Pfarrer, die seiıtdem aufgrund des Staatsgehaltes wirtschaftlich

August Graf VO: Reıisach, Eıne pastoralgeschichtliche Studie ZU Ultramontanismus des
ahrhunderts (Stuttgart-Berlin-Köln

13 WEISSENSTEINER, Dıie Josephinısche Pfarregulierung, in: (GATZ (Anm. 51—-64
14 GATZ, Dıie tranzösıische Pfarregulierung, 1N: ebd 65—77
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VonN der Regierung abhingen. Damıt aber nıcht Dıie Regierung versuchte
nämlıch, durch die Anerkennung einer 1Ur kleinen Zahl VO Pfarreien ıhre
tfinanziellen Verpflichtungen gering halten. Im Prinzıp erhielt jeder Kanton
1Ur 1ne kanonische Pfarrei. Daneben War den Bischöfen allerdings fre1i-
gestellt, ach Abstimmung mıt den Prätekten beliebig viele Hılfspfarreienschaften. Und da die Bischöfe möglichst viele Kırchen un! Kapellen erhalten
wollten und zudem ach der Klosteraufhebung eın zahlreicher Klerus ZUur

Verfügung stand, richteten S1e sehr viele Hılfspfarreien (Sukkursalen) eın  15
Daraus erklärt sıch die ın den linksrheinischen Bıstümern och heute oroße Zahl
kleiner un! kleinster Landpfarreien. Wiährend die Inhaber der Kantonalpfarrei-
( 10 Yo) als kanonische Pfarrer ınamovıbel} konnte der Bischof die

Hılfspfarrer (Sukkursalisten) frei verseizen. Da diese außerdem eın geringeresGehalt als die Kantonalpfarrer eyhicltenz. ergab sıch eine höchst problematischeSchichtung des Ptarrklerus. ach dem Übergang der linken Rheinlande die
deutschen Bundesstaaten galt iın Preußen (Bıstümer Köln, Trıer, Münster) das
französische Staatskirchenrecht weıter. In der bayrischen Rheinpfalz (Bıstum
Speyer) 1ef die Regierung dagegen die Patronatsrechte wieder aufleben. So
konnte der Bischof VO  - Speyer 1er 1824 BTG 10 %a der Pfarreien freı besetzen.
Im linksrheinischen Hessen (Bıstum Maınz) wurde das freie bischöfliche Beset-

kannt.
zungsrecht für die Sukkursalpfarreien N1NUr bıs 1830 VO  z der Regierung NEeTI-

So wünschenswert 11U 1aber das freie Ernennungsrecht der Bischöfe 1m
Interesse eiıner einheıitlichen Personalpolitik WAal, konnte auch Lasten der
Priester gehen. Das zeıgte sıch 1m Erzbistum Köln, als der 1847 Z Koadjutor
mıiıt dem Recht der Nachtolge bestellte Johannes Geisse] dort zahlreiche Verset-
ZUNgCN VO Sukkursalpfarrern vornahm. Dabe!] spielten seelsorgliche, aber mehr
och persönliche Gesichtspunkte eıne Rolle Geissel benutzte die Möglıichkeit
ZUr Versetzung namli;ch als Waffe die VO  - ıhm unerbittlich verfolgten 5S0s
Hermesıaner, die Schüler des verstorbenen Bonner Dogmatikers Georg Hermes,
die möglıchst auf unbedeutende Stellen abdrängte. Der Wıderspruch des
Klerus dagegen wurde schließlich stark, dass Geisse] seıt 1848 keinen Suk-
kursalpfarrer mehr ohne kanonischen Prozess versetizte uch die preußische
Regierung lehnte, un: ZW aar schon VOT der Zuspitzung Geıissel, die Amo-
vibilität der Pfarrer ab ber erst dem politischen ruck der Nachkul-
turkamptzeıt erhoben die Bischöfte 888 alle Sukkursal- kanonischen Pfar-
relen. Damıt WAaTr der Status der betreffenden Pfarreien konsolidiert, das treie
Besetzungrecht durch die Bischöfe 1aber nıcht geschmälert, ohl aber die
Möglıchkeıit ZUT. Versetzung den Wunsch der Betroffenen tast unmöglıch
gemacht.

Im Gegensatz den linksrheinischen Gebieten wurden rechts des Rheines
die Patronatsrechte durch die Siäkularisation nıcht aufgehoben, doch Lraten dort

15 Vgl GATZ, Zur Problematık der Sukkursalpfarreien in den lınks des Rheines gelege-
NCN Gebieten des preufßischen Staates (1801-1 888), 1N: AH 175 (1973) 208—238
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die Stelle der Fürstbischöfe SOWI1e der säkularisierten Stifte und Abteien die
Landesherren als Patrone. Miıt anderen Worten: Der Eınfluss der Bischöfe

auf die Besetzung der geistliıchen Stellen WAar geringer als UVOTYT, wenngleich S1e 1n
Kooperatıon mıt den Staatsbehörden durchaus Einfluss nehmen konnten. Das
zeıgte sıch be] der Besetzung der Domherrenstellen, besonders dort, dıe
Kapıtel W1e€e 1ın Preußen das Bıschofswahlrecht besaßen!6. Dabe]i zeıgte sıch, A4SsSs
die staatlıchen Qualitätsanforderungen keineswegs hinter den kirchlichen
zurücktfielen. Unterschiede gab lediglich bezüglich der kırchen- un: 1M OSt-
lıchen Preußen der natıonalpolitischen Eınstellung der Kandıdaten.

Nachdem den Bischöfen bıs 1848 11UTr vereinzelt gelungen WAaäl, iıhren An-
spruch auf freie Besetzung der Pfarreien durchzusetzen A durch Eın-
führung der mıiıt der Regierung vereinbarten Alternative SeLizte se1it 1848 ıhr
systematısches Bemühen den Abbau jener landesherrlichen Patronate e1n,die auf die Siäkularisation zurückgingen!. Diese VO  S der Würzburger Biıschofs-
konferenz 1848 erhobene Forderung 1eß sıch 1n den tolgenden Jahren 1ın den
meısten preufßischen Bıstümern, terner 1n Speyer, Freiburg, Rottenburg und
Maınz zumiındest teilweise durchsetzen. In Bayern, Osterreich un:! 1n der
Schweiz bliehb dagegen alles beim Alten Nachdem dann der AI 917} das
Patronatsrecht prinzıpiell zurückgedrängt hatte, sprach sıch die Fuldaer Bı-
schofskonferenz 919 eine weıtere Reduzierung der staatlıchen Patronate
AaUsS, da S1e tinanzielle Konsequenzen türchtete Im gleichen Jahr legte die
Weımarer Reichsverfassung test, 4asSss künftig alle lastenfreien Patronatsstellen
frei besetzt werden könnten. Daraufthin verzichtete eın Teil der deutschen
Länder auf die ıhnen auch ach CAI6G; (1917) och zustehenden Patronatsrechte
un:! die damıt verbundene Mıtwirkung be] der Besetzung der geistlichen Stellen.
In Bayern un! Preufßen erfolgte das mıiıt dem Abschluss der Konkordate Von
1924 bzw. 1929 In Bayern yab danach 928/29 iımmerhiın och 361 Pfarr-
stellen staatlıchen un! 671 prıvaten Patronates, 1ın Preußen 1933 och 154 Pfarr-
stellen staatlıchen Patronates. In Preußen damıiıt 1Ur vereınzelt, 1n Bayerndagegen generell erhebliche Finanzleistungen der Patronatsınhaber, VOT allem
auf dem Gebiet der Baulast, verbunden!?. Unter der natıonalsozıialistischen
Herrschaft blieben die Patronatsverhältnisse 1mM Deutschen Reich unverändert,und die staatlıchen Finanzleistungen wurden weıter erbracht!?. In ÖOsterreich
wurden dagegen ach dem Anschluss das Deutsche Reich mıiıt der Aufhebung

16 Dieses Rıngen die Besetzung der Kapıtelsstellen hat tür öln dargestellt: T * RIP-
PEN, Das Domkapiıtel und die Erzbischofswahlen 1n öln 1—-19 (Köln-Wien Zuden preufßfischen Ostproviınzen vgl uch GATZ Bearb.), Akten Zur preußßischen Kırchen-
politik ın den Bıstümern Gnesen-Posen, ulm und Ermland Aus dem polıtischenArchiv des Auswärtigen AÄAmtes (Maınz

17 Eiınzelnachweise be1 G ATZ (Anm RegVgl dazu die Beıträge VO  - MÜLLER, Gr. RICHTER, SCHOFF u Voss 11
GATZ, Dıie Kırchenfinanzen (Freiburg19 Vgl GATZ, Die elt der natıonalsozialistischen Herrschaft 1n Deutschland und 1n den

annektierten Gebieten, 1N: E.GATzZ Heg.) Dıie Kırchenfinanzen (Freiburg 22280
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der Religionsfonds alle öftentlichen Patronate als erloschen erklärt?°. Damıt
erhielten die Bischöfe jer überhaupt erstmals maßgebenden Eıinfluss auf den
Eınsatz des Seelsorgeklerus. nverändert lıeben 1n Österreich allerdings die
priıvaten Patronate. Das Zweıte Vatikanische Konzıil brachte annn mıiıt der Wwel-
en Zurückdrängung der Patronatsrechte das bischöfliche Leitungsrecht Wwe1l-
ter

Die volle bischöfliche Leıtungsgewalt be1 der Besetzung geistlicher Stellen
wurde aber zwischen der Siäkularisation un! dem Zweıten Vatikanischen Konzıil
auch durch die Zurückdrängung des Pfarrerwahlrechtes vorangebracht. Das
Pfarrerwahlrecht Wal selt dem Aufstieg der Stäiädte un: dem Anspruch der
Gemeinden auf Miıtwirkung be] der Gestaltung des kirchlichen Lebens se1t
dem I und 13 Jahrhundert weIlt verbreitet?!, 1mM 19 Jahrhundert 1M deutschen
Sprachraum 1m Gegensatz dem och dominierenden Patronatsrecht aber I11UT
och 1ın Resten vorhanden. Es wurde 1n mehreren Schweizer Kantonen den ach
protestantischem Vorbild staatskirchenrechtlich veschaffenen Kırchengemein-den übertragen, spater aber durchweg auf die W.ahl aus eıner VO Bischof
vorgelegten Terna eingeschränkt?. Zu praktischen Schwierigkeiten kam dabei

A4AU

Ertfolgreichen Wıderstand leisteten dagegen die preußischen Bischöfe, als die
Regierung 1874 1m Verlauf des Kulturkampfes be] der Nıchtbesetzung ge1st-liıcher Stellen durch die Bischöftfe diese verweıgerten nämlıch die OANZEIZENıhrer Kandidaten die Regierung subsidiär die Besetzung durch den Patron
oder durch Gemeindewahl vorschrieb. Wiährend die Bischöfe die Präsentation
durch den Patron tolerierten, ehnten S1e die Pfarrerwahl ach antänglichemSchwanken kategorisch ab S1e wollten das evangelısche Gemeindeprinzip nıcht
übernehmen. Daher kam während des Kulturkampfes iın Preufßen keiner
einzıgen Ptarrerwahl durch die Gemeıinden.

Ich fasse mmen War Begınn des 19 Jahrhunderts die freie bischöfliche
Stellenbesetzung, W1€e S$1e 1M Interesse einer pastoral relevanten Bıstumsleitungwünschenswert, Ja unerlässliıch Wal, och weıtgehend eingeschränkt, gelang1n einem zähen, zielstrebigen Prozess mıt zahlreichen regıonalen Varıanten
bereits bıs Z Vorabend des Zweıten Vatikanischen Konzıls, die bischöfliche
Leitungstunktion auf dem Gebiet der Priesterausbildung un: der Personal-
polıtık weıtgehend durchzusetzen.

ber nıcht L1Ur die Priesterausbildung un: der Eıinsatz des Klerus wurden se1ıt
der Säkularısation ımmer mehr VO den Bischöfen normıert, sondern bıs ZU
Zweıten Vatikanischen Konzıil wurde den Geıistlichen auch die Miıtgestaltungdes Lebens iın der Diözese weıtgehend verwehrt. Die Rıchtlinienkompetenz

20 Vgl PUZA, Dıie eıt der nationalsozıialistischen Herrschaftt 1n Österreich, 1nN: ehı  Q,
(Anm. 19) 281—290

KURZE, Ptarrerwahlen 1M Miıttelalter. Eın Beıtrag ZUr Geschichte der Gemeinde des
Nıederkirchenwesens oln

272 Vgl - SURCHAT, 107zese Basel, 1n: (J3ATZ (Hg.), Pfarr- und Gemeindeorganisa-ti10n. Studien ıhrer Entwicklung 1n Deutschland, Österreich und der Schweiz selit dem
nde des Jahrhunderts (Paderborn (DA 5977
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dafür lag vielmehr ausschließlich iın den Händen der monarchisch regıerendenBiıschötfe, während die Zuständigkeit der Seelsorger sıch entsprechend den
bischöflichen Vorgaben ausschließlich auf ihre Gemeinden oder iıhre sonstigenArbeitsfelder beschränkte. In diesen verfügten sS1e allerdings ber eiınen orofßenGestaltungsraum. Darauf weIılst schon die Tatsache hın, A4ss die meısten kıirchli-
chen Neuansätze dieser Zeıt, ELW.: auf dem Gebiet der Carıtas un! des Vereıins-
WECSCNS, aber auch dem des Kırchenbaus, VO der Basıs, VO Seelsorgeklerusoder auch VO La:envereinigungen ausgıngen und erst spater VO den Diöze-
sanleıtungen aufgegriffen un: gebündelt wurden. Schon in der ersten Hälfte des
Jahrhunderts hatte jedoch VO Seıten des Klerus die Forderung ach einer W1e€e
auch ımmer gestalteten Mıtverantwortung für das Bıstum gegeben?.Gemehunsame Beratungen des Klerus zab Begınn des Jahrhunderts 11UTr autf
der Ebene der Dekanate, un:! auch das nıcht 1ın allen Diözesen?*. Im Übrigenwurden die Dıözesen staatlıcher Kontrolle VO  e den Bıschöfen zentral un!
monarchisch geleitet. Die Staaten der Oberrheinischen Kırchenprovinz legtenfreilich in ıhrer 1830 veröfftentlichten Kırchenpragmatik fest, 4ass die Dom-
kapıtel dem Bischof die oberste Verwaltungsbehörde der Diözese bildeten
un:! eın kollegiales Element iın die Diözesanleitungen einbrachten. Hıer gabbıs ZUur Miıtte des 19 Jahrhunderts keine Generalvikare. Solche wurden erst auf
Weısung der römischen Kurıie, die die bischöfliche Stellung damıt stärken wollte,bestellt?>. In Jenen Diözesen, deren Klerus ın den Dekanatskonferenzen bereits
eın orum der Meınungsbildung besaßen, wurde NUu. auch der Wunsch ach
Mitsprache be] gesamtdıözesanen Fragen laut. Im Mittelpunkt stand die Forde-
LUNg ach Diözesansynoden SOWI1e ach Änderung der bürokratischen ın 1nNne
kollegial oder synodal gestutzte Dıiözesanleitung?‘. Das War VOT allem 1n den
Dıözesen Freiburg, Rottenburg, St Gallen, Trıer un:! öln der Fall Die ultra-
MONLANEe Kırchengeschichtsschreibung hat diese Bewegungen als „unkirchlich“
abqualifiziert, un: 1ın den Augen der betreffenden Bischöfe die mıiıt der
Forderung ach Synoden hervortretenden Geıstlichen un: Laıen „Revolutionä-
re  < un! „Frondeure“. In keinem deutschen Bıstum wurde die Forderung ach
eiıner Diözesansynode kontinuierlic erhoben W1e€e 1ın Freiburg, un:! ZWar VO  .
Mitgliedern des badischen Landtages W1e€e auch VO  ; Klerusversammlungen. 1840
wandte sıch tast die Hälfte des Klerus mıt eıner entsprechenden Bıtte den
Erzbischof. Es zing ıhm dabe;j die mıt dem allmählichen Zusammenwachsen
des Erzbistums aus sechs Vorgängerbistümern verbundenen Probleme, aber

23 Vgl GATZ, Klerusbewegungen 1n der ersten Hältte des Jahrhunderts, 1N: Gatz,Diıözesanklerus (Anm 66—77
24 Zahlreiche Beispiele 1etert: EWERTZ, Seelsorge 1mM Erzbistum öln zwischen Auf-

klärung und Restauratıon-(Köln ar
25 Vgl WOLF, Das Domkapiıtel als bischöfliches Ordinarıat? Monarchıische eneral-Vikar) und kollegiale (Domkapiıtel) Diözesanleıtung 1m Bıstum Rottenburg, 1N: RottenburgerJahrbuch für Kırchengeschichte 15 (1996) MI9
26 Vgl GATZ, Synodale Bewegungen und Diözesansynoden 1n den deutschsprachigenLändern VO  e der Siäkularisation bıs Z weıten Vatikanischen Konzıl,; 1N: (1987)206—243
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auch Fragen der Kırchendisziplin WwW1e€e z. B dem Priesterzölibat. Die Erz-
bischöfe Bernhard Boll un! gnaz Demeter singen jedoch darauf nıcht e1n, da S1e
den ruck der öffentlichen Meınung un! auf einer Synode 1ne eventuelle
MaJjorisierung fürchteten. Erzbischof ermann VO  . Vıicarı lehnte ebentalls ine
Synode ab, oriff aber einen Teıl der Forderungen auf. Insotern blieb die 5Syno-denforderung nıcht Salz erfolglos. uch anderwärts stieß diese Forderung auf
Ablehnung, 1n St Gallen, der Klerus siıch in seiner Mıtverantwortungdurch Bischof arl VO  — Buol-Schauenstein nıcht S  n tfühlte. In
öln erbat dagegen 1848 eın großer 'Teıl des Klerus ıne Diözesansynode 1mM
Kontext der allgemeinen Forderung ach Verfassung, Volksvertretung un: Be-
schränkung der bürokratischen Obrigkeit. uch das autorıtäre Regıme des
Erzbischotfs Geissel und seıine als willkürlich empfundene Versetzung zahlrei-
cher Sukkursalpfarrer spielte dabe] eine Rolle Der Erzbischof reagıertenächst wohlwollend, dann aber hart, lehnte ıne Synode ab, ving aber dennoch
auf einıge Reformforderungen eIn.

Die meısten Bischöfe wuüunschten also keine Synoden, obwohl S1Ee 1n jedem
Quinquinalbericht darlegen MuUSSteEN, W1eSs0O S1e 1ne solche nıcht einberuten
hatten, sondern die Aufrechterhaltung ıhrer durch den Klerus nıcht geschmäler-
ten Leıtungsposıtion. Andererseits empfanden S1e Jjedoch das Ungenügen iıhrer
eigenen Isolierung, un:! kam ZUr ersten Bischofskonferenz 1848 1ın Wurz-
burg. Sıe WTr VO Geisse] einberuten worden, der doch seınerseıts seinem Klerus
die gemeınsame Beratung verwehrt hatte. Die Bischofskonferenz sprach sıch
dann schließlich doch für Synoden AdUs, 1eß aber keinen Zweıtel daran, dass diese
gemäß dem kanonischen Recht eın Gesprächstorum seı1en, sondern ausschließ-
ıch der Belehrung des Klerus dienen sollten. Da der Heılige Stuhl Synoden

ihrer Unkalkulierbarkeit ablehnte, kam jedoch nıcht solchen Ver-
anstaltungen. uch die Bischöfe verfolgten schließlich ach wenıgen Versuchen
den Gedanken der Provinzıalsynoden nıcht weıter und begründeten stattdessen
die zukunftsträchtigeren Bischotskonterenzen.

Was aber sollte aus der VO Klerus gewünschten Mıtverantwortung werden?
Hıer 1sSt daran erinnern, dass 1ne solche Ja schon gegeben hatte. 1803 hatte
nämliıch der damalige Generalvıkar des Bıstums Konstanz gnaz Heıinrich VO  e}

Wessenberg viermal jahrlıch stattifindende Kapıtelskonferenzen angeordnet.Über die Erfahrung damıt schrieb rückblickend 1M Jahre 1D „Ich darf
INr anrechnen, MIr AUS den Pastoral-Konferenzen 1ne Art VO  . jährlich
wıederkehrender Synode gebildet un:! 11UT wenıge Anordnungen getroffen
haben, ohne dass ıch nebst dem Gutachten vieler einzelner Seelsorger VO  z C1-

probter Einsicht und Erfahrung vorzüglich dıe Stimme der Konferenzen Rate
SCZORCN hätte. Endlich 1St diese Anstalt auch eınes der zuverlässigsten un:!
zugleıch gelindesten Urgane, den bischöflichen Anordnungen ine gleich-
törmige, den allseıtigen Umständen anpassende Vollziehung verschaffen.“?7
uch 1in anderen Dıözesen gab och lebendige Landkapıtel und Archipres-

27 Vgl LANGENFELD, Weıterbildung und Kooperatıon, 1N: (S3ATZ (Anm 363—375,
hıer 3166
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byteratskonvente. Sıe wurden in Bayern und Württemberg treilich bıs 1848
staatlıch überwacht, ıhnen erschienen staatliche Kommissare. Ab 1848
ordneten annn aber die meısten Bıschöfe Pastoralkonferenzen für dıe einzelnen
Dekanate Damıt traten die Stelle der ftrüher oft genossenschaftlıchorganısıerten Zusammenschlüsse des Klerus fest 1Ns Bıstumsganze integrierteKonterenzen bischöflicher Autsicht. Der Vorsıtz un:! die auf den Kon-
ferenzen behandelnden Fragen wurden vorgegeben und damıt auch dıe
Behandlung bestimmter Fragen VO vornhereıin ausgeklammert. Die Themen
betraten meı1st das Gebiet der Dogmatık, der Lıturgie, des Sakramentenrechtes
un! spater auch der soz1ıalen Fragen. Durch das Protokall un: den Text der
vorgetragenen Reterate, die eingereicht und für die Beförderung der betreffen-
den Geıstlichen berücksichtigt wurden, die Bischöfe ber Stiımmung un!
Desiderate des Klerus gul intormiert. Besonders interessante Reftferate wurden 1ın
den se1t 18548 zahlreich gegründeten Pastoralblättern veröffentlicht. Welches
Volumen diese Arbeit erreichen konnte, zeıgt sıch Erzbistum München un:!
Freıising. Dort nahmen 1MmM Jahre 1861 die 000 Dıiözesanpriester 1in 83 Kon-
terenzbezirken 290 Konterenzen teıl. Von diesen wurden 287 schriftliche
Arbeıiten beim Ordinariat eingereıcht. Infolge der Streng kontrollierten Teıil-
nahme wurde durch diese Pastoralkonferenzen der Klerus allmählich auf ıne
einheıtliche Linıe gebracht.

Der GE (L917) schrieb aan diese Art VO  — Priesterweiterbildung 1n Canon
131 verbindlıch VOTVT. SeIlit Anfang des 20. Jahrhunderts vab daneben erstmals
mehrtägige Fortbildungskurse. uch S1e unterstanden bischöflicher
Kontrolle, un:! als die Düsseldorfer Religionslehrer einmal ohne vorherige Ver-
ständıgung mıiıt Kardınal Äntonıius Fischer einen solchen Kurs organısıerten,wurde ıhnen die Durchführung untersagt. Damırt entsprach der Kardınal dem
Kurs Papst 1US A der VO Klerus mehr als alles andere Gehorsam gegenüberdem Bischof un:! Selbstheiligung torderte.

Das Bemühen Sstrenge Unterordnung des Diözesanklerus nNter den Bı-
schof ließe sıch och anderen Beispielen verdeutlichen??. och ach dem
Zweıten Weltkrieg begann eıne allmähliche Auflösung der bıs dahın entstande-
E  e} homogenen Diözesanpresbyterien. Dıie Gründe dafür mannıgfaltig.So wurden zahlreiche heimatvertriebene, ausländische und Ordenspriester, da-

ehemalige Miıssıonare, 1ın den Dienst der Dıözesen übernommen. S1e
hatten eınen höchst unterschiedlichen Werdegang, eıne unterschiedliche Aus-
bildung un:! unterschiedliche Erfahrungen autzuweisen. Mıt ihrer Hıltfe gelang

OTZ VO UDENHUSEN, Klerus und abweichendes Verhalten (Göttingentersucht lediglich diıe Verstöfße des Klerus dıe ıhm auferlegte Diszıplın. Wıe Streng dies
gehandhabt wurde, zeıgen die mi1t staatlıcher Unterstützung bıs ZUuU nde der Monarchie
bestehenden Korrektionshäuser für straffallige Priester. Dazu GATZ, Zur Alters- und
Krankenversorgung des Kölner Weltklerus seıt dem 19. Jahrhunderrt. Mırt einem Ausblick
autf die Entwicklung 1n den anderen deutschen Dıiözesen, 1N: AKathK R 1572 (1983) 465—495,hıer 470—476, ferner: BURKARD, Korrektionshäuser für „tfehlerhafte Geıistliche“. Eıne
VErISCSSCHNC Instiıtution und ıhr Beıtrag ZuUur „Geschichte des kirchlichen Lebens“, 1N:
(1997) 103—-135
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aber, die durch den Krıeg un! spater durch den ausbleibenden Nachwuchs

entstehenden Lücken un! Auställe statıstısch schließen. Man könnte diese
Vieltältigkeit des ın den Diözesen wırkenden Klerus mıiıt der Sıtuation ach der
Säkularisation Begınn des 19 Jahrhunderts vergleichen, als 1ın den Dıiıenst der
Dıözesen die Priester der aufgehobenen Klöster aufgenommen worden
Im Gegensatz Zı 1e sıch aber nach dem Zweıiten Weltkrieg 1ne Geschlos-
senheıt der Dıiözesanpresbyterien, W1e€e S1e sıch ach der Säkularisation durch den
zahlreichen Nachwuchs un! die einheitliche Ausbildung allmählich ergebenhatte, nıcht mehr erreichen. Das lag VOT allem daran, dass der Priesternachwuchs
ach eiınem Anstıeg 1ın den 50er Jahren Ende der 60er Jahre wıeder nach-
1eß

Als das Zweıte Vatiıkanische Konzıl die Hınordnung des Priesters aut den
Bischof als Inhaber der priesterlichen Amtsfülle betonte un! die Gesamtheıit der
Priester einer Teilkirche ıhrem Bischof als Presbyterium definierte, Wrlr

Jjene Einheit des Diözesanklerus, Ww1e€e S$1e selt dem Begınn des 19 Jahrhundertsentstanden WAaIl, bereits 1n der Auflösung?.

29 Vgl GATZ,; Entwicklungen se1it dem weıten Vatikanischen Konzıl, 1N: (JAT7Z
(Anm 218—249


